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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Befassung des Wohnbaufdérderungsbeirats

814

(1) Uber die nach diesem Gesetz erteilten Zusicherungen ist der Wohnbauférderungsbeirat zumindest zweimal jahrlich

zu informieren.

(2) Vor der Entscheidung Uber die Gewadhrung einer Forderung nach diesem Gesetz ist der Wohnbauférderungsbeirat
anzuhoren, soweit dadurch die Obergrenze der im Wohnbauférderungsprogramm festgelegten Anzahl an

Mietwohnungen Uberschritten wird.

In Kraft seit 01.01.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/sbg_sw_2010/paragraf/14
file:///

	§ 14 Sbg. SW 2010
	Sbg. SW 2010 - Salzburger Sonder-Wohnbauförderungsgesetz 2010


